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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Feurstein und Kol~gen vorn 8. Juli 1992, 

Zl. 3223/J-NR/1992 "unbehindertes Uberqueren 

der Fahrbahn durch Kinder" 

Zu Ihrer Frage 

"Sind Sie bereit. anläßlich der nächsten Novellierung der 
Straßenverkehrsordnung § 29 a Abs. 1 in der Weise zu konkreti­
sieren, daß der Fahrzeuglenker auch dann verpflichtet ist, das 
unbehinderte und ungefährdete Uberqueren der Fahrbahn zu er­
m~glichen, wenn zu erkennen ist, daß Kinder die Fahrbahn ein­
zeln oder in Gruppen. sei es beaufsichtigt oder unbeaufsich­
tigt. Uberqueren wollen?" 

darf ich wie folgt Stellung nehmen: 

Im Entwurf der 18. StVO-Novelle ist eine Änderung des 

§ 29a (1) StVO in dem Sinne vorgesehen, daß der Fahrzeuglenker 

Kindern das unbehinderte und ungefährdete Uberqueren der Fahr­

bahn zu ermöglichen hat, wenn er erkennen kann, daß sie die 

Fahrbahn einzeln oder in Gruppen, beaufsichtigt oder unbeauf­

sichtigt, überqueren oder Uberqueren wollen. 

Mittlerweile ist das Begutachtungsverfahren abgeschlossen, 

sodaß voraussichtlich im Herbst dieses Jahres mit einer ent­

sprechenden Regierungsvorlage zu rechnen ist. 

Wien, 1992 
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